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Bundesnachrichtendienst
Die Grautöne symbolisieren den Handlungs-
spielraum zwischen rechtlichen Befugnissen, 
historischen Zwängen und fachlichem Auf-
trag, in dem sich der Bundesnachrichten-

dienst bewegt.

Öffentliche Meinung, politischer Wille und 
aktuelle Bedrohungslage wirken zusätzlich als 

entscheidende und einem ständigen Wech-
selprozess unterliegende Faktoren auf den 

deutschen Auslandsnachrichtendienst ein, der 
geheime Informationen beschafft, um der an 
ihn gerichteten Erwartungshaltung zu ent-

sprechen.

Sebastian Erxleben
Prieros, September 2015
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Vorwort

Geheim- und Nachrichtendienste umgibt eine geheimnisvolle Aura. Das in 
Deutschland wahrgenommene Bild reicht von den Methoden der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) des Dritten Reiches über die Überwachungstechni-
ken des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der Deutschen Demokra-
tischen Republik (DDR) bis zu den medienwirksamen Skandalen des Bun-
desnachrichtendienstes (BND) in der Bundesrepublik Deutschland (BRD). 
Irgendwo dazwischen befreit der wohl berühmteste britische Agent James 
Bond mit viel Charme im Kino die Welt von Schurken und Terroristen. Ge-
mischt mit ideologisch gefärbten Vorstellungen über die Arbeit des BND 
und dessen Rechtsgrundlagen ergibt der daraus abgeleitete Nimbus einen 
befremdlich anmutenden Mix.

Die gegenwärtige öffentliche Wahrnehmung der eigenen Nachrichtendienste 
gründet sich in Deutschland vor allem auf die Erfahrungen mit den Geheim-
diensten deutscher Diktaturen, woraus anscheinend eine historisch gewach-
sene, tief verankerte und grundsätzliche Skepsis gegenüber dem BND, dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und dem Militärischen Abschirm-
dienst (MAD) resultiert. Deren Methoden sind offensichtlich kaum mit den 
Wertvorstellungen einer demokratischen Gesellschaft in Einklang zu brin-
gen: Sie verschleiern ihre wahre Identität und versuchen, gegen Geld, Sach-
leistungen oder Gefälligkeiten Angehörige anderer Staaten, Religionen oder 
Ideologien zum Verrat zu bewegen, um an geheime Informationen zu gelan-
gen. Damit bringen deutsche Nachrichtendienste Mittel zur Anwendung, die 
offensichtlich moralisch und rechtlich gegen die christlich begründeten und 
rechtlich fixierten Normen in Deutschland verstoßen, zu deren Schutz sie als 
Sicherheitsbehörden beitragen sollen.1

Zudem existieren über Geheim- und Nachrichtendienste mehr Gerüchte als 
Fakten, mehr Boulevardgeschichten als Tatsachenberichte. Das Wissen über 
die Welt der Agenten und Spione basiert in nahezu allen Bildungsschichten 

1    Vgl. dazu ausführlich: Witzel, H./Güßgen, F. (2013).
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Vorwort

fast ausschließlich auf Romanen und Kinofilmen, da nur Wenige in der Rea-
lität mit ihr in Berührung kommen.2 

Die vorhandene Begeisterung für „007“ soll dennoch beim Leser dieser Stu-
die – die hauptsächlich den Forschungsstand von 2007 bis 2013 berücksich-
tigt – dazu beitragen, sich auf die rechtlichen, politischen und fachlichen 
Herausforderungen einzulassen, denen sich die Mitarbeiter eines deutschen 
Nachrichtendienstes bei der Wahrnehmung ihres Auftrages stellen müssen.

2    Vgl. Rehbein, M. (2011), S. 24.
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Teil A
1 Einleitung

1.1 Anlass

Auslöser für das eigene Interesse an der fachlichen Aufgabe, den rechtlichen 
Befugnissen und der gesellschaftlichen Reputation der deutschen Nachrich-
tendienste und ihrer Integration in die deutsche Sicherheitsarchitektur waren 
Folgende: Zum einen die mediale Berichterstattung über angebliche opera-
tive Misserfolge und bewusste Gesetzesverstöße des BND und zum anderen 
die sich anschließende politische Debatte über die grundsätzliche Notwen-
digkeit von Geheim- und Nachrichtendiensten in einer Demokratie. Dabei 
trafen sowohl Geisteshaltungen aufeinander, die prinzipiell eine Auflösung 
der Dienste forderten3 als auch Sachargumente, die nachrichtendienstliche 
Kompetenz bündeln4 und Befugnisse erweitern5 wollten. Vertreter der Medi-
en standen dem Vorhaben sehr kritisch gegenüber, die „Größe der geahnten 
Gefahr“ als ausreichende Begründung dafür anzusehen, die Befugnisse der 
Nachrichtendienste und Polizei stetig zu erweitern. Diesbezügliche politi-
sche und rechtliche Vorstöße wurden als ein schrittweiser Abbau der Grund-
rechte und der Pressefreiheit empfunden.6

Daran zeigten sich die Problematik und gleichzeitig die Dringlichkeit dieser 
Thematik, die historisch bedingt in Deutschland außerordentlich belastet ist.7 
Dieser Umstand schlägt sich auch in der deutschen Zeitgeschichtsforschung 
in Form einer „wunderlichen“ Ablehnung von Geheim- und Nachrichten-
diensten nieder, deren Welt eine „Terra incognita“ darstellt.8 Institutionen, 

3    Vgl. Deutscher Bundestag (1997), S. 1–2.
4    Vgl. Rosenbach, M./Stark, H. (2008), S. 30f.
5    Vgl. Deutscher Bundestag (2006c). 

Vgl. Deutscher Bundestag (2006a).
6    Vgl. Prantl, H. (2010), S. 6. 

Vgl. Der Spiegel (2008): Anschlag auf die Pressefreiheit – Chefredakteure 
und Herausgeber über den durch das BKA-Gesetz gefährdeten Informanten-
schutz, in: Der Spiegel, 51/2008, 15.12.2008, S. 91.

7    Vgl. von Bredow, W. (2006), S. 104f.
8    Reese, M.E. (1992), S. 7.
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die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, sind – im Gegensatz zu 
anderen Staaten – faktisch nicht vorhanden oder beschränken sich auf die 
Aufarbeitung der Unterlagen des MfS. 

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass amerikanische Histo-
riker, die mit der Geschichte des BND und dessen Vorläufer, der Organisati-
on Gehlen, befasst waren, bei ihren Forschungen kaum Ansprechpartner in 
Deutschland fanden.9 Diese in Deutschland auszumachende Ablehnung der 
Nachrichtendienste war unvereinbar mit den offensichtlich zunehmenden 
Spannungen zwischen der globalen Bedrohungslage und einer deutschen Si-
cherheitsstruktur, die sich nur langsam auf die veränderten internationalen 
Rahmenbedingungen einzustellen schien.10

Einerseits lösten international vernetzte Terroristen, religiöse Fanatiker und 
organisierte Kriminelle die Gefahr ab, die während des Kalten Krieges von 
den Staaten des Warschauer Paktes ausging.11 Außerdem traten im ehemali-
gen Jugoslawien, den früheren Sowjetrepubliken und in Afrika Regionalkon-
flikte offen zutage, deren Ausbruch die Blockmächte USA und Sowjetunion 
bisher verhindert hatten.12 

Staatlich legitimierte Akteure wurden von nichtstaatlichen Akteuren ver-
drängt und verloren ihnen gegenüber zunehmend an Einfluss.13 Gleichzei-
tig erleichterten die EU-Erweiterung und der Globalisierungsprozess die 
engere Verflechtung des internationalen Waren- und Finanzverkehrs. Da-
raus entstand für Unternehmen eine verschärfte Konkurrenzsituation, die 
auch gänzlich für deutsche Wirtschaftsakteure zutraf. Um Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu schaffen versuchten einzelne Staaten daher, sich durch 
Wirtschaftsspionage einen Informationsvorsprung zu verschaffen. Sozialer 
Wohlstand und wirtschaftliche Beständigkeit sind Faktoren, die auf die in-

9    Ebenda.  
Vgl. Gründel, O. (2006), S. 161–164.

10   Vgl. Deutscher Bundestag (2006d).
11   Vgl. Kapitel 5: Globale Gefahren.
12  	 Vgl.	Kapitel	5.1:	Von	der	konstanten	Bedrohungssituation	zur	flexiblen	

Risikoanalyse.
13   Vgl. Uhrlau, E. (2007b).
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nere Stabilität einer Gesellschaftsordnung großen Einfluss ausüben. Sie ver-
deutlichen gleichzeitig, dass in Deutschland die Demokratie nicht nur poli-
tisch oder militärisch, sondern auch wirtschaftlich bedroht werden kann.14 
Aus der engen ökonomischen und technischen Verflechtung moderner In-
dustrie- und Dienstleistungsstaaten resultiert zudem eine hohe Systemsen-
sibilität. Geografisch weit entfernt auftretende Störungen bleiben nicht auf 
die jeweilige Region beschränkt, sondern können sich zeitverzögert auch auf 
Deutschland auswirken.

Andererseits blieb das deutsche nachrichtendienstliche Gefüge mit seiner 
strikten Abgrenzung zwischen Auslands- (BND) und Inlandsaufklärung 
(BfV) sowie der militärischen Sicherheit (MAD) bestehen. Dies führte bei 
den verschiedenen Behörden zu Aufgabenüberschneidungen. Die Betei-
ligung der Bundeswehr an internationalen Militäroperationen ließ sowohl 
Lücken als auch Dopplungen von Kompetenzen erkennen. So fällt zum Bei-
spiel die Sicherheit der Soldaten in die Zuständigkeit des MAD.15 Sammlung 
und Auswertung von geheimen Informationen über das Ausland wiederum 
zählen zu den klassischen Aufgaben des BND.16 

Die unklar gewordene Zuordnung von außenpolitischen Bedrohungen und 
innenpolitischen Gefahren ließ erkennen, welche Bedeutung dem Informa-
tionsaustausch zwischen Polizei und Nachrichtendiensten zukommt, der 
allerdings aufgrund des bestehenden Trennungsgebotes17 rechtlich fragwür-
dig erscheinen mag. Ein Gegenstand häufiger öffentlicher Diskussionen, die 
partiell von einem hohen Grad an Emotionalität gekennzeichnet waren und 
in denen Sachargumente und Fakten kaum Berücksichtigung fanden. Mar-
tialische Begrifflichkeiten und Schreckensszenarien wurden konstruiert. Sie 
suggerierten, dass die Bundesrepublik Deutschland unter dem Vorwand der 
Terrorismusbekämpfung zu einem Polizei- und Überwachungsstaat mutiert, 
der mit Großen Lauschangriffen jederzeit alle verfügbaren Informationen 
über seine Bürger in Erfahrung bringen will. Die Zuständigkeit der Sicher-

14   Vgl. Büttner, U. (2008), S. 23.  
Vgl. Fischer, J. (2010), S. 2.

15   Vgl. MADG vom 20.12.1990, BGBl. I S. 2954, 2977, § 1 Abs. 1.
16   Vgl. BNDG vom 20.12.1990, BGBl. I S. 2954, 2979, § 1 Abs. 1.
17   Vgl. Kapitel 4.3.6: Das Trennungsgebot.
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heitsorgane für die gegenwärtigen Bedrohungen und die damit verbundene 
Stärkung der Nachrichtendienste riefen Befürchtungen wach, in Anlehnung 
an die Gestapo oder das MfS könne ein Geheimdienst entstehen, der mit 
ähnlich weitgehenden, absoluten Befugnissen ausgestattet ist.

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden jedoch die bisherigen sicher-
heitspolitischen Grundsätze aufgrund der veränderten Sicherheitslage18 in 
Frage gestellt. Eine damit einhergehende Neudefinition der sicherheitspoli-
tischen Interessen19 artikulierte sich parallel unter anderem durch ein welt-
weites militärisches Engagement Deutschlands.20 Daraus ergaben sich für die 
Nachrichtendienste Aufklärungsschwerpunkte, die eine völlige Abkehr von 
jahrzehntelang festgelegten Aufgaben und Paradigmen erforderten.21

Der Verfasser gewann den Eindruck, dass eine sich ständig wandelnde und 
konfuse Kombination verschiedener Bedrohungen auf unveränderte nach-
richtendienstliche und polizeiliche Strukturen22 trafen sowie auf realitätsfern 
wirkende ideologische Vorbehalte23 gegenüber den Nachrichtendiensten. 
Grundsätzlich trat die Fragestellung auf, ob die bestehende Rechtslage dem 
BND ausreichende Mittel zur Verfügung stellt. Denn anscheinend wirken 
Kräfte auf die demokratische Grundordnung Deutschlands ein, die sich 
nicht von auf den Kalten Krieg ausgerichteten, strikt voneinander getrennt 
agierenden Sicherheitsbehörden erfassen und abwehren lassen.

Aus dieser Konstellation heraus ist das Bedürfnis erwachsen, sich intensi-
ver mit der geheim- und nachrichtendienstlichen Materie in Deutschland 

18  	 Vgl.	Kapitel	5.1:	Von	der	konstanten	Bedrohungslage	zur	flexiblen	Risiko-
analyse.

19   Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2006).
20   Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2003). 

Verteidigungsminister Peter Struck vertrat auf einer Pressekonferenz am 
05.12.2002 die Auffassung, dass die „Sicherheit Deutschlands auch am Hin-
dukusch verteidigt wird“. 
Erklärung des deutschen Verteidigungsministers, Peter Struck, anlässlich der 
Pressekonferenz zur weiteren Bundeswehrreform am 21.02.2003. 
Vgl. Internationale Politik (2003).

21   Vgl. Kapitel 6.1.2: Der nachrichtendienstliche Paradigmenwechsel.
22   Vgl. Deutscher Bundestag (2006d).
23   Vgl. Carstens, P. (2008f), S. 1.
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zu befassen, da sie nach Meinung des Autors zu sehr auf die Verbreitung von 
Negativschlagzeilen beschränkt bleibt.24 

Angesichts der undurchsichtigen, weltweiten Sicherheitslage erschien es 
deshalb erforderlich, die Bedeutung der Nachrichtendienste und ihre Ein-
bindung in die deutsche Sicherheitsarchitektur zu beleuchten, sie unter Be-
rücksichtigung der auf sie einwirkenden Faktoren zu untersuchen, Probleme 
aufzuzeigen und neue gedankliche Lösungsansätze vorzuschlagen.

1.2 Ausgangssituation

Der Staat kann die Freiheitsrechte seiner Bürger nur garantieren, „wenn Vor-
kehrungen gegen Angriffe auf die Verfassungsordnung und den Bestand des 
Staates getroffen worden sind“.25 Die Gewährleistung der inneren Sicherheit 
ist Voraussetzung für die Wahrung individueller Freiheiten bzw. Rechte und 
gleichzeitig Grundlage für das Erreichen von wirtschaftlichem und sozialem 
Wohlstand.26 Die Bundesrepublik Deutschland hält deshalb polizeiliche, mi-
litärische27 und nachrichtendienstliche Mittel vor, um potentielle Gefahren 
und tatsächliche Bedrohungen aus dem In- und Ausland aufzuklären und 
ihnen entgegenzuwirken.28

Sie verfügt mit dem BND, dem BfV und dem MAD über drei Sicherheitsbe-
hörden, die ausschließlich mit der nachrichtendienstlichen Beschaffung und 
Auswertung von Informationen befasst sind. Die Abgrenzung von Aufgaben 
und Kompetenzen erfolgt grundsätzlich nach Art bzw. Ort oder nach dem 
Verursacher einer Bedrohung: Während der MAD ausschließlich mit der Si-
cherung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr beauftragt ist, beobachtet 
das BfV mit den Landesämtern für Verfassungsschutz (LfV) extremistische 
und sicherheitsgefährdende Bestrebungen von In- und Ausländern sowie die 

24   Vgl. Morisse-Schilbach, M./Peine, A. (2008), S. 1.
25   Rose-Stahl, M. (2002), S. 23.
26   Vgl. Götz, V. (2006), S. 672.
27   Vgl. Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG.
28   Vgl. Avenarius, H. (2002), S. 45 und S. 60ff.
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Tätigkeit fremder Geheim- und Nachrichtendienste in Deutschland.29 Der 
BND ist der deutsche Nachrichtendienst, der zur Gewinnung von Erkennt-
nissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeu-
tung sind, die erforderlichen Informationen sammelt und auswertet.30 Die 
deutschen Nachrichtendienste verfügen über keine klassischen exekutiven 
Mittel.31 Sie grenzen sich dadurch von Geheimdiensten ab.32

1.3 Vorgehensweise

1.3.1 Eingrenzung des Forschungsgegenstandes

Um das Zusammenwirken der drei deutschen Nachrichtendienste und ihre 
Verbindungen zu den anderen Sicherheitsbehörden und zur Bundeswehr 
zu analysieren, wäre eine umfassende deskriptive Darstellung des gesamten 
nachrichtendienstlichen Gefüges im Zusammenspiel mit anderen Behörden 
und Ministerien notwendig. Eine solche Darstellung wäre Voraussetzung für 
eine sachliche Bewertung des Ist-Zustandes und um neue rechtliche, politi-
sche und strukturelle Ansatzpunkte zu schaffen. Dieses Vorgehen erscheint 
angesichts der Vielzahl der dabei zu berücksichtigenden Größen nicht 
zweckmäßig. Denn es müssten sowohl die historische Entwicklung und die 
fachliche Struktur als auch die jeweiligen Rechtsgrundlagen des BND, des 
BfV mit den LfV und des MAD widergespiegelt werden. Der erforderliche 
Aufwand würde lediglich zu Redundanzen führen und nicht dazu beitragen, 
das Verständnis für die Einordnung der Nachrichtendienste in die Sicher-
heitsarchitektur zu erhöhen.

Es ist deshalb erforderlich, die Untersuchung auf einen einzigen deutschen 
Nachrichtendienst zu konzentrieren. An ihm sollen exemplarisch die aufge-
worfenen Fragestellungen untersucht werden. Bezüglich ihrer rechtlichen, 
fachlichen und politischen Aspekte sind die Berührungspunkte und Über-

29   Vgl. Bundesverfassungsschutzgesetz – BVerfSchG (1990): § 1 Abs. 1 und § 3 
Abs. 1, BVerfSchG vom 20.12.1990, BGBl. I 2954, 2970.

30   Vgl. § 1 Abs. 2 BNDG.
31  	 So	kann	das	Observieren	von	Personen	als	exekutives	Mittel	gewertet	wer-

den.
32   Vgl. Kapitel 2.1.1: Schnittmenge von Geheim- und Nachrichtendiensten.
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Tätigkeit fremder Geheim- und Nachrichtendienste in Deutschland.29 Der 
BND ist der deutsche Nachrichtendienst, der zur Gewinnung von Erkennt-
nissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeu-
tung sind, die erforderlichen Informationen sammelt und auswertet.30 Die 
deutschen Nachrichtendienste verfügen über keine klassischen exekutiven 
Mittel.31 Sie grenzen sich dadurch von Geheimdiensten ab.32

1.3 Vorgehensweise

1.3.1 Eingrenzung des Forschungsgegenstandes

Um das Zusammenwirken der drei deutschen Nachrichtendienste und ihre 
Verbindungen zu den anderen Sicherheitsbehörden und zur Bundeswehr 
zu analysieren, wäre eine umfassende deskriptive Darstellung des gesamten 
nachrichtendienstlichen Gefüges im Zusammenspiel mit anderen Behörden 
und Ministerien notwendig. Eine solche Darstellung wäre Voraussetzung für 
eine sachliche Bewertung des Ist-Zustandes und um neue rechtliche, politi-
sche und strukturelle Ansatzpunkte zu schaffen. Dieses Vorgehen erscheint 
angesichts der Vielzahl der dabei zu berücksichtigenden Größen nicht 
zweckmäßig. Denn es müssten sowohl die historische Entwicklung und die 
fachliche Struktur als auch die jeweiligen Rechtsgrundlagen des BND, des 
BfV mit den LfV und des MAD widergespiegelt werden. Der erforderliche 
Aufwand würde lediglich zu Redundanzen führen und nicht dazu beitragen, 
das Verständnis für die Einordnung der Nachrichtendienste in die Sicher-
heitsarchitektur zu erhöhen.

Es ist deshalb erforderlich, die Untersuchung auf einen einzigen deutschen 
Nachrichtendienst zu konzentrieren. An ihm sollen exemplarisch die aufge-
worfenen Fragestellungen untersucht werden. Bezüglich ihrer rechtlichen, 
fachlichen und politischen Aspekte sind die Berührungspunkte und Über-

29   Vgl. Bundesverfassungsschutzgesetz – BVerfSchG (1990): § 1 Abs. 1 und § 3 
Abs. 1, BVerfSchG vom 20.12.1990, BGBl. I 2954, 2970.

30   Vgl. § 1 Abs. 2 BNDG.
31  	 So	kann	das	Observieren	von	Personen	als	exekutives	Mittel	gewertet	wer-

den.
32   Vgl. Kapitel 2.1.1: Schnittmenge von Geheim- und Nachrichtendiensten.

schneidungen der deutschen Nachrichtendienste dennoch ohne wesentli-
chen Informationsverlust darzustellen.

In diesem Zusammenhang ist der BND von besonderem Interesse. Als Aus-
landsnachrichtendienst ist er von der weltweiten Sicherheitslage und den da-
raus abzuleitenden Bedrohungen33 für die Bundesrepublik Deutschland am 
meisten betroffen, während sich das BfV auf die innere Sicherheit beschränkt. 
An der Weitergabe der von Nachrichtendiensten gewonnenen Informatio-
nen an die Polizeidienststellen wird außerdem die praktische Handhabung 
und rechtliche Auslegung des Trennungsgebotes34 deutlich. Diesem wird bei 
der Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten in Deutschland 
ein hoher Stellenwert beigemessen.

Struktur, Auftrag und Befugnisse35 des BND sind im Wesentlichen aus po-
litischen und rechtlichen Vorgaben sowie fachlichen Notwendigkeiten her-
vorgegangen. Sie beruhen vor allem auf historischen Erfahrungen mit den 
Geheimdiensten deutscher Diktaturen,36 der Bedrohungslage während des 
Kalten Krieges37 und dem gegenwärtigen Gefährdungspotential.38 Daraus er-
wächst eine besondere Sensibilität bezüglich der Einbindung des BND in die 
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Der BND ist der deutsche Nachrichtendienst, der mit seinen Erkenntnissen 
zur Sicherheit der sich im Auslandseinsatz befindenden Bundeswehrsolda-
ten beiträgt. Auf diese Weise ist er eng mit der militärischen Komponente der 
deutschen Sicherheitsarchitektur verbunden und spiegelt diese Verflechtung 
auch in seiner Personalstruktur wider.39 Des Weiteren verlaufen die Grenzen 
zwischen BfV und BND bei der Terrorismusaufklärung fließend und lassen 
eine strikte Trennung der Aufgabenbereiche beider Behörden nicht mehr zu.

33   Vgl. Kapitel 5.2: Neue Bedrohungsszenarien.
34   Vgl. Kapitel 4.4.2: Das Trennungsgebot.
35   Vgl. Kapitel 4: Der Bundesnachrichtendienst in der deutschen Demokratie.
36   Vgl. Kapitel 3: Geheimdienste in totalitären deutschen Staaten.
37  	 Vgl.	Kapitel	5.1:	Von	der	konstanten	Bedrohungslage	zur	flexiblen	Risiko-

analyse.
38   Vgl. Kapitel 5.2: Neue Bedrohungsszenarien.
39   Vgl. Kapitel 4.2.3: Personalentwicklung.
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Die Aufbauarbeit der Organisation Gehlen,40 aus der später der BND hervor-
ging, leisteten auch ehemalige Wehrmachtsangehörige und Mitarbeiter der 
Geheim- und Sonderdienste des Dritten Reiches.41 Seine bis in die Gegen-
wart umstrittene Gründungsgeschichte stellt eine historische Erblast dar. Sie 
nimmt auf die politische und gesellschaftliche Wahrnehmung der deutschen 
Nachrichtendienste Einfluss und muss grundsätzlich Berücksichtigung fin-
den.42 Der BND bietet somit die besten Voraussetzungen, um die Heraus-
forderungen geheimer Beschaffung und analytischer Auswertung von Infor-
mationen anschaulich aufzuzeigen und dabei die besonderen historischen 
Umstände und rechtlichen Auflagen einzubeziehen.

1.3.2 Das Untersuchungsmodell

Nach der Eingrenzung des Forschungsgegenstandes auf den BND sind die 
wesentlichen Größen festzulegen, die auf ihn einwirken. Als Bestandteil der 
öffentlichen Verwaltung und als obere Bundesbehörde43 ist er an Gesetze 
gebunden und einer obersten Bundesbehörde untergeordnet. Gleichzeitig 
unterliegt er der parlamentarischen Kontrolle.44 Aus dieser Verflechtung er-
wachsen rechtliche Befugnisse und politische Vorgaben, die für den BND 
bindend sind. Deshalb stellen sowohl die Rechtslage als auch der politische 
Handlungswille zwei grundlegende Faktoren dar, die ihm seine Rolle inner-
halb der sicherheitspolitischen Behördenlandschaft zuweisen.

Sein Auftrag bestimmt das Betätigungsfeld des BND und ist mit der Samm-
lung und Auswertung von Informationen über das Ausland, die von sicher-

40   Vgl. Kapitel 4.1.1.1: Gründung und Aufbau bis 1955.
41   Dem MAD ging eine Vorläuferorganisation im Amt Blank (später Bundes-

ministerium der Verteidigung) voraus, die 1950 gegründet wurde. Das BfV 
nahm seine Arbeit im selben Jahr auf. Der BND ist damit der älteste deut-
sche Nachrichtendienst, da die Organisation Gehlen	bereits	1946	existierte.

42   Vgl. Kapitel 3: Geheimdienste in totalitären deutschen Staaten. 
Vgl. Deutscher Bundestag (2007a). 
Vgl. Deutscher Bundestag (2007b).

43   Vgl. BND-Gesetz vom 20. Dezember 1990, § 1 Abs. 1 Satz 1 BNDG.
44   Vgl. Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher 

Tätigkeit des Bundes (Kontrollgremiumgesetz – PKGrG), BGBl. I S. 2346.
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heitspolitischer Bedeutung sind, umschrieben.45 Das staatliche Informati-
onsbedürfnis ist ausgerichtet auf politische, militärische und ökonomische 
Sachverhalte, Vorgänge aus dem terroristischen oder kriminellen Umfeld 
und auf Einzelpersonen, die deutsche Sicherheitsinteressen berühren.46 Die 
unterschiedlichen Gefährdungen bilden zusammengefasst die Bedrohungsla-
ge, deren Aufklärung und Analyse der BND zu betreiben hat. Daran richtet 
er seine fachliche Struktur aus, die den politischen Vorgaben und den aus der 
Rechtslage abgeleiteten Befugnissen entsprechen muss.

Diese vier Größen stellen die wichtigsten Parameter dar, die es im Weiteren 
zu berücksichtigen gilt. Die Beschränkung auf nur einen Faktor führte zu 
einer Verzerrung und einer zu einseitigen Betrachtung, die wesentliche Ein-
flüsse vernachlässigen würde.

Das Untersuchungsmodell besteht deshalb aus vier Komponenten: der aktu-
ellen Bedrohungslage, dem Prozess der politischen Willensbildung, darauf zu 
reagieren, der fachlich-strukturellen Ausrichtung des BND und seiner Rechts-
grundlagen.47 

Aus diesen wechselseitig aufeinander Einfluss nehmenden Faktoren resul-
tiert eine hohe Eigendynamik, die einen dauerhaften Anpassungsdruck zur 
Folge hat. Kurzfristige Veränderungen der sicherheitspolitischen Weltlage 
zwingen zu permanenter Neuorientierung, zum Hinterfragen der rechtli-
chen Arbeitsgrundlagen und zur Anpassung der strukturellen Ausrichtung.

Alle vier Faktoren stehen aufgrund der Geschichte in Bezug auf Gestapo und 
MfS unter dem Einfluss einer historischen Vorbelastung, die auch die öffent-
liche Wahrnehmung der deutschen Nachrichtendienste prägt und deshalb 
als Untersuchungsmodell zu Grunde gelegt wird.

45   Vgl. BND-Gesetz vom 20. Dezember 1990, § 2 Abs. 1 BNDG.
46   Vgl. Hansalek, E. (2006), S. 11.
47   Vgl. Abbildung 2: Die sicherheitspolitische Pyramide des BND.
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Abbildung 2: Die sicherheitspolitische Pyramide des BND

1.3.3 Methodik

Die deutschen Nachrichtendienste waren bereits oft Gegenstand wissen-
schaftlicher Untersuchungen mit juristisch orientiertem Ansatz.48 Das Un-
tersuchungsmodell verdeutlicht jedoch, dass der BND Einflüssen unterliegt, 
die nicht nur rechtlich, sondern auch sicherheitspolitisch und gesellschaft-
lich zu charakterisieren sind.49 Bisher fehlt eine sachliche Darstellung der 
wechselseitig auf ihn einwirkenden Größen wie Politik und Rechtslage, die 
auch historische Belange berücksichtigt. Deshalb wird dieser Untersuchung 
ein interdisziplinärer Ansatz zu Grunde gelegt.

Der Forschungsgegenstand selbst und die auf ihn einwirkenden Faktoren bil-
den dabei die horizontale Zeitachse. Die gegenwärtige Gesetzeslage, die Auf-

48   Vgl. Schimpff, T. (1990), S. 34ff. 
Vgl. Brenner, M. (1990), S. 1. 
Vgl. Hansalek, E. (2006), S. 47ff.

49   Vgl. Abbildung 2: Die sicherheitspolitische Pyramide des BND.
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gaben des BND50 sowie dessen politische und öffentliche Wahrnehmung51 
beruhen zu einem wesentlichen Teil auf historischen Erfahrungen mit den 
Geheim- und Nachrichtendiensten der verschiedenen deutschen Staaten. 
Darum müssen sie mit einbezogen werden.52 Um eine sachliche Bewertung 
und neue Lösungsansätze53 für eine Einbindung des BND in die demokrati-
sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland abzuleiten, sind au-
ßerdem die Entwicklungen dieser Einflussgrößen aufzuzeigen. Sie bilden eine 
Voraussetzung dafür, die gegenwärtige Situation54 des BND innerhalb der 
sicherheitspolitischen Mechanismen zu verstehen und stellen die vertikale 
Zeitachse dar.

Beide Achsen setzen historisch hergeleitete geheim- und nachrichtendienst-
liche Grundkenntnisse voraus, die notwendig sind, um aktuelle Diskussio-
nen über die rechtlichen Befugniserweiterungen nachvollziehen zu können. 
Eine Beurteilung der gegenwärtigen Lage des BND ist nur möglich, wenn 
zuvor die Entstehung, Entwicklung und Notwendigkeit des staatlichen In-
formationsbedürfnisses55 erörtert wurden. Darüber hinaus bedarf es einer 
Definition von Spionage56 und des nachrichtendienstlichen Produktionskreis-
laufs.57 Das betrifft vor allem die Kommunikation innerhalb der Geheim- 
und Nachrichtendienste. Diese ist – ähnlich der in anderen Behörden, Un-
ternehmen und Branchen – von Fachbegriffen geprägt, um Sachverhalte und 
Tätigkeiten eindeutig und unmissverständlich zuzuordnen.58 Die Definition 
einzelner Begrifflichkeiten ist Voraussetzung, um Missverständnissen in der 

50   Vgl. Kapitel 4.3.1: Einbindung in die öffentliche Verwaltung und Dienstauf-
sicht.

51   Vgl. Kapitel 6.2.1: Die Wahrnehmung des Bundesnachrichtendienstes.
52   Vgl. Kapitel 3: Geheimdienste in totalitären deutschen Staaten.
53   Vgl. Kapitel 7: Denkmodelle konzeptioneller Neuausrichtung.
54   Vgl. Kapitel 4: Der Bundesnachrichtendienst in der deutschen Demokratie.
55   Vgl. Kapitel 2.3: Ursprung der geheimdienstlichen Informationsgewinnung.
56   Vgl. Kapitel 2.1.1: Schnittmenge von Geheim- und Nachrichtendiensten. 

Vgl. Kapitel 2.1.2: Agenten, Residenten und Spione.
57   Vgl. Kapitel 2.2: Grundlagen des nachrichtendienstlichen Produktionskreis-

laufes.
58   Fachbegriffe hat der BND in einer Mitteilung mit dem Titel „Nachrichten-

dienstliche Begriffsbestimmungen der ‚Organisation Gehlen‘ und des frühen 
Bundesnachrichtendienstes“ veröffentlicht. 
MFGBND (2012b).
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Einleitung

operativen Arbeit sowie bei der Auswertung des beschafften Materials vor-
zubeugen59 und die „Denkweise“ eines Nachrichtendienstes zu verstehen.60 

Eine ausführliche Erläuterung aller Fachtermini ist hier allerdings weder zu 
leisten noch erforderlich. Deshalb erfolgt neben der vorangegangenen Un-
terscheidung zwischen Geheim- und Nachrichtendiensten nur eine Festle-
gung der Begriffe, die für das Verständnis der nachrichtendienstlichen Zu-
sammenhänge unbedingt notwendig sind.

Die Quellensituation unterscheidet sich grundlegend von Forschungsvor-
haben, die vor allem auf öffentlich zugängliche Archive zurückgreifen. Im 
Gegensatz dazu ist ein vollständiger Einblick in die Akten des BND aus 
nachvollziehbaren Gründen nicht möglich. Die Informationsgewinnung 
muss deshalb aus anderen Materialien erfolgen und auf bereits publizierte 
Literatur zurückgreifen. Dabei werden auch Erfahrungsberichte ehemaliger 
Mitarbeiter berücksichtigt. 

Im Verlauf dieses Projektes kam es überdies zu Entwicklungen, die in den 
Massenmedien weite Verbreitung fanden und das Meinungsbild über die Ar-
beit des BND und seine Reputation maßgeblich beeinflussten.61 

1.4 Zielsetzung

Mit einer geheim- oder nachrichtendienstlichen Tätigkeit62 wird die Notwen-
digkeit verbunden, aus Gründen der Effizienz und Tarnung im Verborgenen 
zu arbeiten und sich rechtsstaatlichen Bindungen und parlamentarischer 
Kontrolle möglichst zu entziehen.63 Der Öffentlichkeit bleibt der Einblick 
in die operativen Vorgänge und die daraus erstellten Analysen verwehrt.64 

59   Vgl. Holm, C. (1996), S. 51.
60   Kellerhoff, S.F. (2012).
61   Dazu ist vor allem die Aufarbeitung der Entstehungs- und Gründungsge-

schichte des BND zu rechnen, die er seit dem 14.02.2011 betreibt. 
Vgl. Kapitel 4.2.2.1: Die Aufarbeitung der Gründungsgeschichte.

62   Vgl. BND-Gesetz (1990), § 2 Abs. 1 BNDG.
63   Vgl. Brenner, M. (1990), S. 1.
64   § 15 Abs. 2 BVerfSchG vom 20.12.1990, BGBl. I 2954, 2970. 

Vgl. BND-Gesetz (1990), § 7 BNDG.
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59   Vgl. Holm, C. (1996), S. 51.
60   Kellerhoff, S.F. (2012).
61   Dazu ist vor allem die Aufarbeitung der Entstehungs- und Gründungsge-

schichte des BND zu rechnen, die er seit dem 14.02.2011 betreibt. 
Vgl. Kapitel 4.2.2.1: Die Aufarbeitung der Gründungsgeschichte.

62   Vgl. BND-Gesetz (1990), § 2 Abs. 1 BNDG.
63   Vgl. Brenner, M. (1990), S. 1.
64   § 15 Abs. 2 BVerfSchG vom 20.12.1990, BGBl. I 2954, 2970. 

Vgl. BND-Gesetz (1990), § 7 BNDG.

Sie erhält davon nur Kenntnis, wenn Pannen und scheinbare oder tatsäch-
liche Rechtsverstöße65 publik werden.66 Auf solche Art erlangte Kenntnisse 
bestimmen den öffentlichen Eindruck und sind für das Ansehen des BND 
offensichtlich prägend.67 Deshalb beabsichtigt diese Studie, ein sachliches 
Gesamtbild des Auslandsnachrichtendienstes zu zeichnen und dabei grund-
legende Kenntnisse über seine Tätigkeiten zu vermitteln.68 Der Leser soll da-
mit befähigt werden, die ihm zugänglichen Informationen über die Arbeit 
des BND einzuordnen und neutral bewerten zu können. 

Ziel der Arbeit ist eine Beantwortung der Fragestellung, ob der BND recht-
lich, politisch und fachlich so positioniert ist, dass er seinem Auftrag optimal 
nachgehen kann.

Auf dieser Bewertung sodann aufbauend erfolgen Verbesserungsvorschläge 
und Lösungsansätze,69 die in die öffentliche sicherheitspolitische Diskussion 
mit einfließen sollten. 

65   Bericht des Sachverständigen („Schäfer-Bericht“) nach § 2c PKGr-Gesetz 
zu den in der Presse erhobenen Vorwürfen, der BND habe über längere 
Zeiträume im Inland Journalisten rechtswidrig mit nachrichtendienstlichen 
Mitteln überwacht, um so deren Informanten zu enttarnen, wie auch zu den 
Vorwürfen, der BND habe Journalisten als Quellen genutzt, 26.05.2006.  
Vgl. http://www.bundestag.de/parlament/gremien/kontrollgremien/
parlkon/bnd_bericht.pdf, zuletzt eingesehen am 10.03.2015. 
Vgl. Schmale, H. (2008), S. 2.

66   Vgl. Gusy, C. (1983), S. 322–328.
67   Vgl. Kapitel 6.2.1: Die Wahrnehmung des Bundesnachrichtendienstes.
68  	 Vgl.	Kapitel	2:	Begrifflichkeiten,	Produktionsprozess	und	Historie.
69   Vgl. Kapitel 7: Denkmodelle konzeptioneller Neuausrichtung.


